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SoM 10 
 
 
In Ergänzung zum SSV Reglement SoM-10m Nr. 4.73.01d, Ausgabe 2018,  und den SSV Ausfüh-
rungsbestimmungen 4.73.02d, Ausgabe 2022 erlässt der Luzerner Kantonalschützenverein folgende 
Ausführungsbestimmungen. (gestützt auf den Bestimmungen der Abteilung Pistole SSV) 
 
1.  Allgemeines 
 
1.1 Dauer des Wettkampfes 

Das SoM – 10m kann während der Zeit vom 1.Mai – 31 August 2022 geschossen werden. Es 
können keine Verlängerungen der Schiessdauer gewährt werden. 

 
1.2 Verantwortlichkeit 

Diese unterliegt der Verantwortung des LKSV. Sämtliche Bestellungen und Abrechnungen 
sind dem Ressortchef B & C LKV zuzustellen. 

 
1.3 Teilnahmeberechtigung 

Das SoM – 10m ist für alle Mitglieder der SSV-Sektionen und -Verbänden offen.     
 
1.4 Lizenz 

Es dürfen nur lizenzierte Mitglieder eines Vereins, der einem Kantonalschützenverein (KSV) 
oder einem Unterverband (UV) SSV angehört, teilnahmeberechtigt. 
 

1.5      Auszeichnungslimite  Sport 40 Schuss  60 Schuss 
  U13 - U17  330 
 U19 - U21  344  
 Elite/Senioren                             525 
 Veteranen                             510 
            Seniorveteranen 495 
 
             Auszeichnungslimite – Auflage      50 Schuss  
             Senioren SA                                              463 

   Veteran VA                                                455  
   Seniorenveteran SVA                                446                                                                                               
       

2.  Wettkampfprogramme-Sport / Altersstufe 
 
2.1  40 Schuss Programm 

 U13   feste Auflage 

 U15    bewegliche Auflage   

 U17 / U19 / U20 stehend frei 

2.2  60 Schuss Programm 
 Elite (E) Senioren (S),  Veteranen (V),    Seniorveteranen (SV) 

 

 Programm – Auflagen / Altersstufen 

 50 Schuss Programm 

 Senioren SA (ab 46 Jahr)    

     Veteran VA 

         Seniorenveteran SVA 



 

 

 
3.  Finanzielles 
 
3.1  Doppelgeld 

 Das Doppelgeld pro Standblatt beträgt CHF 18.00 (inkl. CHF 3.60 Sport- und Ausbildungsbei-
trag), wovon dem durchführenden Verein CHF 1.00 und dem KSV CHF 1.00 verbleiben. Für 
die Alters-stufen bis und mit U21 wird das Doppelgeld auf CHF 13.00 reduziert (inkl. CHF 3.60 
Sport- und Ausbildungsbeitrag). Der Beitrag von CHF 1.00  für Verein und CHF 1.00 für den 
KSV kann für diese Teilnehmer deshalb nicht mehr abgezogen werden. 

 
4.  Administrative Bestimmungen 
 
4.1  Der LKSV liefert nach erhalt die Auszeichnungen. 
 
4.2 Der Rückschub erfolgt sofort nach Beendigung des Wettkampfes, jedoch spätestens am  

31August z.Hd. Ressortchef Pistole LKSV. 
 
Siehe Fusstext: 
 

 
4.3               Material z.Hd LKSV:-  
  - alle benützten Standblätter   
  - verschriebene und leere Standblätter 
  - Abrechnungsformular   
  - Rangliste mit E-Mail Adresse  
 
 Bitte Rangliste Verwenden, welche auf der Homepage heruntergeladen werden kann 
 unter Abteilung - Breitensport – Pistole 
 Bitte per Mail senden siehe Adresse 
 

Die Abrechnung der durchführenden Vereine mit dem Ressortchef Pistole LKSV  hat mit bei-
liegendem Einzahlungsschein auf das Konto der Luzerner Kantonalbank zu erfolgen. 

 
 
4.5 Reklamationen werden durch den Ressortchef Pistole LKSV erledigt. Gegen dessen Ent-

scheid kann innert 5 Tagen bei der Abteilung Breitensport des LKSV Beschwerde eingereicht 
werden.   
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